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Der Lehrgang 
 
In einer globalisierten Wirtschaft wachsen auch die Anforderungen an die Buchführung. 
Internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS/IAS und US-GAAP) werden für die gesamte 
Wirtschaft immer wichtiger. Folgerichtig ist der IHK-Weiterbildungsabschluss „Geprüfter 
Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin“ im Zuge der sich wandelnden beruflichen 
Aufgaben und Anforderungen an die Bilanzbuchhalter von Grund auf überarbeitet worden. 
 
Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter 
Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin“ ermöglicht, dass die Prüfung für den 
Handlungsbereich „Erstellen von Abschlüssen nach internationalen Standards“ auch freiwillig, 
von bereits erfolgreich tätigen Bilanzbuchhaltern, Hochschulabsolventen und vergleichbar 
qualifizierten Fachkräften abgelegt werden kann. 
 
Die Inhalte werden im Lehrgang anwendungsbezogen vermittelt. Es wird dabei an die 
vorhandenen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen angeknüpft. Der für die zu 
vermittelnden Kompetenzen knapp bemessene Stundenrahmen setzt zudem die Bereitschaft 
der Teilnehmer/innen voraus, die Lehrgangsinhalte eigenständig vorzubereiten, zu vertiefen 
und zu ergänzen. 
 
Die Zielgruppe 
 
In § 8 der „Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter 
Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin“ heißt es: 
 

- wer die Prüfung zum Bilanzbuchhalter/zur Bilanzbuchhalterin auf Grund einer 
Regelung einer zuständigen Stelle erfolgreich abgelegt oder den anerkannten 
Abschluss Geprüfter Bilanzbuchhalter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin oder einen 
gleichwertigen Abschluss oder einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss einer 
Hochschule erworben hat, kann die Prüfung im Handlungsbereich „Erstellen von 
Abschlüssen nach internationalen Standards“ als Zusatzqualifikation ablegen. 

 
Inhalte des Lehrgangs 
 

1. Grundlagenteil        60 Ustd. 
 

1.1. Kenntnis der Ziele und Funktionen der internationalen Rechnungslegung 

1.2. Abschlüsse nach internationalen Standards beurteilen können und die 
Unterschiede zu Jahresabschlüssen nach deutschem Handelsrecht (HGB/DRS) 
erkennen 

1.3. Kenntnisse der Bestandteile eines internationalen Abschlusses und die 
Gliederung der Bilanz nach den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) 

1.4. Kenntnis der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie deren 
Auswirkungen auf die verschiedenen Aktiv- und Passivposten der Bilanz nach 
den International Financial Reporting Standards (IFRS) im Vergleich zum 
deutschen Handelsrecht (HGB/DRS) 

1.5. Kenntnis über Aufbau und Inhalt der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem 
Gesamtkosten- und dem Umsatzkostenverfahren 

1.6. Kenntnis der Funktion des Anhangs und die wesentlichen Angaben 

1.7. Kenntnis von Aufbau und Inhalt der Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie 
der Kapitalflussrechnung nach der direkten und der indirekten Methode 
erkennen und ihren Informationsgehalt beurteilen 

 
 



1.8. Kenntnis der Inhalte der Segmentberichterstattung 

1.9. Ziel der Konzernrechnungslegung verstehen und Kenntnis über die 
verschiedenen Konsolidierungsarten 

 
2. Hauptteil         140 Ustd. 
 

2.1. Kenntnis der Inhalte der Rechnungslechungsstandards nach den International 
Financial Reporting Standards (IFRS) und International Accounting Standards 
(IAS) 

2.2. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beherrschen und sie auf die 
Posten der Vermögenswerte sowie auf die Posten des Eigenkapitals, der 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten anwenden 

2.3. Aktive und passive latente Steuern ermitteln und im Abschluss ausweisen 

2.4. Fähigkeiten zur Erstellung der Bilanz nach den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) unter Berücksichtigung der bestehenden Ansatz- und 
Bewertungswahlrechte 

2.5. Die Gewinn- und Verlustrechnung nach den verschiedenen Verfahren 
aufstellen und das Jahresergebnis bezüglich der Ertragskraft des 
Unternehmens beurteilen 

2.6. Die Eigenkapitalveränderungsrechnung aufstellen 

2.7. Die Kapitalflussrechnung nach der direkten und indirekten Methode erstellen 
können und die Entwicklung der Liquidität des Unternehmens beurteilen 

2.8. Die Auswahl der Segmente treffen und den Segmentbericht erstellen 

2.9. Die im Rahmen der Konzernrechnungslegung notwendigen Konsolidierungen 
durchführen und einen Konzernabschluss nach den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) erstellen 

2.10. Die wesentlichen Unterschiede in der Rechnungslegung zwischen den 
International Financial Reporting Standards (IFRS) und den United States 
Generally Accepted Accounting Principals (US-GAAP) kennen und auf den 
Abschluss anwenden 

2.11. Eine Analyse internationaler Abschlüsse durchführen sowie Kennzahlen und 
Vergleichswerte im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens interpretieren 

 
 

 
 



Durchführung und Kosten 
 
Dauer: ca. 5 Monate 
 
Gesamtumfang: ca. 200 Unterrichtsstunden  
 
Kosten: 5 Monatsraten á 200,00 € 
   = 1.000,00 € Gesamtlehrgangskosten 
   zzgl. Lernmittel 

Prüfungsgebühren IHK Osnabrück-Emsland 
  = auf Anfrage  

Infoabend:  Montag, 08. November 2010, 18:30 Uhr 
 
Lehrgangsbeginn:  voraus. Frühjahr 2011 
 
Unterrichtszeiten:  werden am Infoabend bekannt gegeben 
 
Während der Schulferien in Niedersachsen ist unterrichtsfrei. 
 
Voraus. Prüfungstermine: werden rechtzeitig bekannt gegeben 
 
Unterrichtsort: VHS-Forum, Zum Neuen Hafen 10, 49808 Lingen 
 
Teilnehmerzahl: mindestens 10, maximal 22 Personen 
 
Steuerliche Entlastung: Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung können beim 
Finanzamt als Werbungskosten (im ausgeübten Beruf) oder als Sonderausgaben (im nicht 
ausgeübten Beruf) geltend gemacht werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.vhs-lingen.de oder von den 
zuständigen Mitarbeitern Jürgen Bormann, Tel. (0591) 91202 160, e-Mail: j.bormann@vhs-
lingen.de bzw. Daniel Hafermalz, Tel. (0591) 91202 410, e-Mail: d.hafermalz@vhs-lingen.de, 
Fax (0591-91202 199). 
 
 
Lingen, 08.04.2010 

 
 

http://www.vhs-lingen.de/
mailto:j.bormann@vhs-lingen.de
mailto:j.bormann@vhs-lingen.de
mailto:d.hafermalz@vhs-lingen.de


  (IWiN) 
Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen 

Ein Förderprogramm aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Niedersachsen  

  
 Was ist IWiN? 

 

Mit dem Programm IWiN fördert das Landes Niedersachsen und der Europäische 
Sozialfonds (ESF) Weiterbildung von Beschäftigten in niedersächsischen kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU). Durch die Förderung soll der Strukturwandel in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) unterstützt werden. 

 Was wird gefördert? 

 

Gefördert werden Weiterbildungsmaßnahmen, die zur 
Bewältigung des Stukturwandels beitragen und die sich auf die 
Vermittlung von  
- Fachkompetenz oder 
- Sozialkompetenz oder 
- Methodenkompetenz 
beziehen. Nicht förderfähig sind Maßnahmen, die sich auf die 
reine Vermittlung von Grundkenntnissen (insbesondere im EDV-
Bereich) beziehen. 

 

 

 Wer wird gefördert? 

 

Folgender Personenkreis kann eine ESF-geförderte Weiterbildungsmaßnahme beantragen. 
- einzelne Beschäftigte in niedersächsischen KMU sowie 
- Betriebsinhaber niedersächsischer Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. 
Innerhalb eines Kalenderjahres ist die Förderung auf 2000 € pro KMU begrenzt. Die 
Weiterbildungsmaßnahmen sollen insbesondere der Förderung der Chancengleichheit 
dienen, sodass ein hoher Frauenanteil angestrebt wird. 

 Art und Umfang der Förderung 

 

Die Förderung ist ein Zuschuss zu den Kosten der Weiterbildung. Der Förderzuschuss liegt 
zwischen 50% und 90% der Seminarkosten. Er ist abhängig davon, ob die Schulungszeit als 
Arbeitszeit angerechnet wird. Unternehmen, die die Schulungszeit ihrer Mitarbeiter als 
Arbeitszeit anerkennen, können bis zu 90% Förderzuschuss erhalten. In den Fällen, in 
denen die Schulungszeit nicht als Arbeitszeit angerechnet wird, liegt der Förderzuschuss bei 
50%. 

 Antragstellung 

 
Für die Antragstellung wurden regionale Anlaufstellen eingerichtet, die Ihnen in Fragen der 
Weiterbildung und ihrer Förderung durch den ESF unterstützend zur Seite stehen. 
 
 Wo erhalte ich aktuelle Informationen zu IWiN? 

 
Ausführliche Informationen erhalten sie bei der Volkshochschule Lingen und auf der 
Homepage: 
www.iwin-niedersachsen.de

http://www.bus-gmbh.de/images/eufahnemitesf.jpg
www.iwin-niedersachsen.de


 
Allgemeine Teilnahmebedingungen 
für langfristige Lehrgänge 

TN-I-017-042 

 
 
 
1. Zulassungsvoraussetzungen 
 

Soweit für den Abschluss Zulassungsvoraussetzungen vorgeschrieben sind, ist 
für deren Erfüllung der/die Teilnehmer/in verantwortlich.   

 
 
2. Anmeldung 
 
2.1 Die Anmeldung zu einem Lehrgang hat spätestens 14 Tage vor 

Lehrgangsbeginn zu erfolgen. 
2.2 Für jeden Lehrgang ist eine Anmeldung auszufüllen, mit der der/die 

Teilnehmer/-in diese Teilnahmebedingungen anerkennt. 
 
 
3.  Gebühren 
 
3.1. Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich zur pünktlichen Zahlung der Gebühren. 

Sie werden in der Regel  -  nach Erteilung einer Einzugsermächtigung - direkt 
vom Konto des Teilnehmers/der Teilnehmerin abgebucht. 

3.2 Die Fälligkeit der Gebühren ist der Lehrgangsausschreibung zu entnehmen. Sie 
ist unabhängig von Leistungen Dritter.  

 
 
4. Lehrplan 
 
4.1 Die VHS erteilt Unterricht im Rahmen des zu Lehrgangsbeginn gültigen 

Lehrplans. Änderungen bleiben vorbehalten. Das Lehrgangsziel darf jedoch 
nicht verändert werden. 

4.2 Soweit wesentliche Änderungen vor oder während eines Lehrgangs notwendig 
werden, sind diese dem/der Teilnehmer/in schriftlich bekannt zu geben. In 
diesem Falle hat der/die Teilnehmer/-in das Recht, binnen 14 Tagen nach 
Bekanntgabe durch die VHS schriftlich vom Vertrag zurückzutreten. Soweit 
Änderungen mit Zustimmung der nach Ziffer 1 zuständigen Stelle erfolgen, 
handelt es sich um notwendige Änderungen; diese berechtigen nicht zum 
Rücktritt. Das Recht des Teilnehmers/der Teilnehmerin in zum Rücktritt gemäß 
Ziffer 6 bleibt von dieser Bestimmung unberührt. 

4.3 Der Wechsel einer Lehrkraft ist keine wesentliche Änderung in diesem Sinne. 
 
 
5. Absage eines Lehrgangs 
 
5.1 Die VHS behält sich vor, bei mangelnder Beteiligung oder aus anderen Gründen 

im Programm angekündigte Lehrgänge abzusagen. Muss ein laufender 
Lehrgang abgesagt werden, so sind die Gebühren bis zum letzten 
Unterrichtstag zu entrichten. Darüber hinaus bereits gezahlte Beträge werden 
erstattet. 

5.2 Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche bei 
wesentlichen Änderungen oder Absage eines Lehrgangs, sind ausgeschlossen. 
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6. Rücktritt von der Anmeldung 
 
6.1 Der/die Lehrgangsteilnehmer/-in hat das Recht, bis einen Monat vor Lehrgangsbeginn ohne 

Angabe von Gründen von der Teilnahme am Lehrgang zurückzutreten. Der Rücktritt muss 
schriftlich bei der Geschäftsstelle der VHS erklärt werden. 

 
 
7. Teilnahmebedingungen 
 
7.1. Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Hausordnung zu 

beachten, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen, die Unterlagen, die für die Feststellung 
der  Zugangsvoraussetzungen zum Lehrgang bzw. für die Meldung zur Prüfung  - sofern 
diese durch die VHS 
erfolgt - erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig vorzulegen und die mit diesem 
Vertrag eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. 

7.2. Teilnehmer/-innen, die nachhaltig gegen diese Verpflichtungen verstoßen, können vom 
Unterricht ausgeschlossen werden. 

 
 
8. Kündigung 
 
8.1 Bei langfristigen Lehrgängen von mehr als 6-monatiger Dauer beträgt die Kündigungsfrist 

einen Monat zum Ende des Lehrgangsquartals. Eine Kündigung im ersten Lehrgangsquartal 
ist nicht möglich.  Die Kündigung muss schriftlich bei der VHS Geschäftsstelle erfolgen. Das 
Fernbleiben vom Unterricht gilt nicht als Abmeldung. Das Recht des Teilnehmers zur 
außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der 
einschlägigen Rechtssprechung bleibt hiervon unberührt. 

8.2 Bei Kündigung der Lehrgangsteilnahme in besonders begründeten Einzelfällen während des 
ersten Lehrgangshalbjahres werden 10 % der Lehrgangsgebühren für 
Verwaltungsaufwendung in Rechnung gestellt. Soweit eine Anmeldegebühr erhoben 
wurde, wird diese dabei angerechnet. 

 
 
9. Mündliche Nebenabsprachen 
 
 Mündliche Nebenabsprachen sind nicht gültig. 
 
 
 
 
Lingen (Ems), 20.01.2004 

TN-I-017-042 



 Anmeldung 
zum langfristigen Lehrgang 

TN-I-018-042 

 
 
Ich melde mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an: 
 

Lehrgang: Geprüfte/-r Bilanzbuchhalter/-in (IHK) 2011 - Zusatzmodul: 
Erstellen von Abschlüssen nach internationalen Standards 

Lehrgangs-Nr.: 65070 

 
Name, Vorname:       

Straße:       

PLZ, Wohnort:       

Tel. (privat):       Tel. (dienstl):       

E-Mail       Geburtsdatum:       

Beruf:       

Bankinstitut:       

BLZ:       Konto-Nr.:       

 
Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Lehrgangsgebühren. 
 
Aus Vereinfachungsgründen bitten wir Sie, Ihre Bankverbindung anzugeben, damit die 
Gebühren von uns eingezogen werden können. Der Eintrag gilt als Einzugsermächtigung 
für die VHS Lingen gGmbH. Diese Ermächtigung kann von Ihnen jederzeit schriftlich 
widerrufen werden bzw. erlischt mit der Kündigung bzw. mit dem Ende des Lehrgangs. 
 
Eine Veranstaltungskündigung ist jeweils zum Ende eines Lehrgangsquartals möglich. 
(frühestens zum Ende des 6. Veranstaltungsmonats) 
 
Die schriftliche Kündigung muss einen Monat im Voraus bei der Volkshochschule 
Lingen eingehen. 
 
Die Inhalte der Lehrgangsausschreibung und die “Allgemeinen Teilnahmebedingungen 
für langfristige Lehrgänge” vom 20. Januar 2004 sind Bestandteil dieser Vereinbarung 
und werden von dem Unterzeichner anerkannt. 
 
Absprachen mit Lehrkräften sind nicht rechtswirksam. 
 
        

(Ort, Datum)  Unterschrift 
(bei minderjährigen Teilnehmern der/die Erziehungsberechtigte) 

 
 
Wird von der VHS ausgefüllt!! 

  

EDV-Erfassung:  
 (Datum, Unterschrift) 
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